
Reisebedingungen für Pauschalreisen zum neuen Pauschalreise-

recht ab 01.07.2018 

Für Pauschalreisen mit dem Veranstalter SAFARI Aktuell Touristik 
GmbH (im Folgenden SAFARI Aktuell) werden die nachfolgenden 
Bestimmungen, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
dem Kunden und SAFARI Aktuell zu Stande kommenden Pauschal-
reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 
651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 
252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. 
Es kann sein, dass bei einzelnen Reisen davon abgewichen werden 
muss (etwa bei besonderen Stornierungsregeln) worauf in der je-
weiligen Ausschreibung gesondert hingewiesen wird. In diesem 
Fall ersetzen die abweichenden Bedingungen die entsprechende 
Klausel in den allgemeinen Reisebedingungen.  
Vor Abschluss eines Pauschalreisevertrages müssen wir Sie ab dem 
01.07.2018 sowohl über Einzelheiten zu Ihrer Pauschalreise, die er-
heblich sind, als auch über Ihre Rechte nach der EU Richtlinie 
2015/2302 unterrichten. Die Informationen zu Ihrer Pauschalreise 
können Sie den allgemeinen und den konkreten Leistungsbeschrei-
bungen der Reisen und unseren Reise- und Geschäftsbedingungen 
entnehmen. Zu Ihren Rechten gemäß der EU Richtlinie 2015/2302 
haben wir auf unserer Homepage bzw. in unseren Prospekten und 
in Ihrem Reisebüro das dafür vorgeschriebene Formblatt hinterlegt 
bzw. beifügt. 
 

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages / Verpflichtung für Mit-
reisende 
1.1. Für alle Buchungswege (z.B. im Reisebüro, direkt beim Veran-
stalter SAFARI Aktuell, telefonisch, online etc.) gilt:  
a) Grundlage dieses Angebots sind die Reiseausschreibung und die 
ergänzenden Informationen von SAFARI Aktuell für die jeweilige 
Reise, soweit diese dem Kunden bei der Buchung (Anmeldung) vor-
liegen. Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. 
Reedereien, Hotels, Beförderungsunternehmen) sind vom Reisever-
anstalter nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Aus-
künfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbar-
ten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich zuge-
sagten Leistungen des Reiseveranstalters hinausgehen oder im Wi-
derspruch zur Reiseausschreibung stehen. 
Orts und Hotelprospekte sowie Internetausschreibungen, die 
nicht vom Reiseveranstalter herausgegeben werden, sind für den 
Reiseveranstalter und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, so-
weit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden 
zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leis-
tungspflicht des Reiseveranstalters gemacht wurden. 
Die Angebote, Preise und Angaben zu den vertraglichen Reiseleis-
tungen entsprechen dem Stand bei 
Veröffentlichung. Bis zum Eingang des Buchungswunsches des 
Kunden beim Reiseveranstalter sind noch Änderungen hieran aus 
sachlichen Gründen möglich, die sich der Veranstalter deshalb aus-
drücklich vorbehält. Über solche Änderungen wird der Veranstal-
ter den Kunden selbstverständlich vor Vertragsschluss in Kenntnis 
setzen.  
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Reisenden, 
für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzu-
stehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und ge-
sonderte Erklärung übernommen hat.  
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von SAFARI Aktuell vom 
Inhalt der Buchung (Anmeldung) ab, so liegt ein neues Angebot von 
SAFARI Aktuell vor, an dieses SAFARI Aktuell für die Dauer von zehn 
Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, soweit SAFARI Aktuell bezüglich des 
neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine vorver-
traglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde inner-
halb der Bindungsfrist SAFARI Aktuell die Annahme durch aus-
drückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.  

d) Die von SAFARI Aktuell gegebenen vorvertraglichen Informatio-
nen über wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Rei-
sepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 
250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht 
Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den 
Parteien ausdrücklich vereinbart ist. 

1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-

Mail, SMS oder per Telefax erfolgt, gilt:  

a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde SAFARI Ak-

tuell den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an.  

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung durch 
SAFARI Aktuell zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss wird SAFARI Aktuell dem Kunden eine den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften 
Datenträger übermitteln (welcher es dem Kunden ermöglicht, die 
Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu speichern, dass 
sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf 
Papier oder per Email), sofern der Reisende nicht Anspruch auf 
eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 
2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher 
Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschäftsräu-
men erfolgte.  
 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. In-
ternet, App, Telemedien) gilt für  
den Vertragsabschluss:  
a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der 
entsprechenden Anwendung erläutert.  
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung 
oder zum Zurücksetzen des gesamten Buchungsformulars eine 
entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nut-
zung erläutert wird.  
c) Die zur Durchführung der elektronischen Buchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. 
d) Soweit der Vertragstext von SAFARI Aktuell gespeichert wird, 
wird der Kunde darüber und über die Möglichkeit zum späteren 
Abruf des Vertragstextes unterrichtet.  
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig 
buchen“ oder mit vergleichbarer Formulierung bietet der Kunde 
SAFARI Aktuell den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbind-
lich an.  
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Reiseanmeldung unverzüg-
lich auf elektronischem Weg bestätigt (Eingangsbestätigung). 
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung der An-
nahme des Buchungsauftrags bzw. des Zustandekommens des 
Vertrages dar.  
g) Die Übermittlung der Reiseanmeldung durch Betätigung des 
Buttons begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustande-
kommen eines Vertrages.  
h) Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Reisebestätigung 
von SAFARI Aktuell beim Kunden zu Stande, die auf einem dauer-
haften Datenträger erfolgt. Erfolgt die Reisebestätigung sofort 
nach Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch ent-
sprechende unmittelbare Darstellung der Reisebestätigung am 
Bildschirm, so kommt der Pauschalreisevertrag mit Darstellung 
dieser Reisebestätigung zu Stande. In diesem Fall bedarf es auch 
keiner Zwischenmitteilung über den Eingang der Buchung gemäß 
Buchstabe f) oben, soweit dem Kunden die Möglichkeit zur Spei-
cherung auf einem dauerhaften Datenträger und zum Ausdruck 
der Reisebestätigung angeboten wird. Die Verbindlichkeit des Pau-
schalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der 
Kunde diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck 
tatsächlich nutzt. 



1.4. Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass nach den gesetz-
lichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) 
bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im 
Fernabsatz abgeschlossen wurden (Briefe, Kataloge, Telefonan-
rufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunk versendete Kurznach-
richten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste), 
kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen 
Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktritts-
recht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4). Ein Widerrufs-
recht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach 
§ 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden 
ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Ver-
tragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Ver-
brauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht kein Wi-
derrufsrecht. 

2. Bezahlung  
2.1. Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf 
den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder 
annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag 
besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständli-
cher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Ver-
tragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines 
eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises pro Reiseteil-
nehmer zur Zahlung fällig. Die Restzahlung muss spätestens 30 
Tage vor Reiseantritt bei SAFARI Aktuell eingegangen sein, sofern 
der Sicherungsschein übergeben ist und das Rücktrittsrecht von 
SAFARI Aktuell aus dem in Ziffer 7 genannten Grund nicht mehr 
ausgeübt werden kann.  
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl 
der Reiseveranstalter zur ordnungsgemäßen Erbringung der ver-
traglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen 
Informationspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches oder ver-
tragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist der 
Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rück-
trittskosten gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu belasten.  
Bei Buchungen, die weniger als 30 Tage vor Reisebeginn erfolgen, 
ist der Gesamtreisepreis sofort fällig, wenn der Kunde die Reisebe-
stätigung und den Sicherungsschein erhalten hat.  
 

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht 
den Reisepreis betreffen  
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistun-
gen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die 
nach Vertragsabschluss notwendig werden und vom Reiseveran-
stalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 
dem Reiseveranstalter vor Reisebeginn gestattet, soweit die Ab-
weichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.  
3.2. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leis-
tungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, 
SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgeho-
bener Weise zu informieren.  
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigen-
schaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen 
Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags gewor-
den sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer vom Reisever-
anstalter gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten ange-
messenen Frist  
• entweder die Änderung anzunehmen  
• oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten  
• oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der 
Reiseveranstalter eine solche Reise angeboten hat.  

Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters 
zu reagieren oder nicht. Wenn der Kunde gegenüber dem Reise-
veranstalter reagiert, dann kann er entweder der Vertragsände-
rung zustimmen, die Teilnahme an einer Ersatzreise verlangen, so-
fern ihm eine solche angeboten wurde, oder unentgeltlich vom 
Vertrag zurücktreten.  
Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder 
nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Än-
derung als angenommen.  
Hierauf ist der Kunde in der Erklärung gemäß Ziffer 3.2 in klarer, 
verständlicher und hervorgehobener Weise hinzuweisen.  
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, so-
weit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte 
der Reiseveranstalter für die Durchführung der geänderten Reise 
bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit geringere Kos-
ten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m 
Abs. 2 BGB zu erstatten.  

4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn / Rücktrittskosten  
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreise-
vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveran-
stalter zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler ge-
bucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt 
werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt auf einem 
dauerhaften Datenträger zu erklären.  
4.2.Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise 
nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann der Reiseveranstalter eine angemes-
sene Entschädigung verlangen, es sei denn, der Rücktritt ist von 
ihm zu vertreten oder am Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe treten außergewöhnliche Umstände auf, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Perso-
nen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Auf § 651 
h III BGB (Fassung ab 1. Juli 2018) wird verwiesen. 
4.3. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reise-
preis abzüglich des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten 
Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen erwirbt, welche auf Verlangen 
des Kunden durch den Reiseveranstalter zu begründen ist. Der Rei-
severanstalter hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen 
unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittser-
klärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der er-
warteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Er-
werbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
festgelegt.  
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berech-
net:  
 

• bis zum 45. Tag vor Reiseantritt 10% 

• vom 44. bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20% 

• vom 30. bis 23. Tag vor Reiseantritt 35% 

• vom 22. bis 16. Tag vor Reiseantritt 50% 

• vom 15. bis 1. Tag vor Reiseantritt 80% 

• am Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90% des 
jeweiligen Reisepreises 

4.4. Dem Kunden bleibt in jedem Fall der Nachweis gestattet, die 
dem Reiseveranstalter zustehende angemessene Entschädigung 
sei wesentlich niedriger als die von ihm geforderte Entschädi-
gungspauschale.  
4.5. Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehen-
den Entschädigungspauschalen eine höhere, individuell berech-
nete Entschädigung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter nach-
weist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Entschädigungspauschale entstanden sind. In diesem 



Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschä-
digung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen sowie 
abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Rei-
seleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und zu begründen.  
4.6. Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rücker-
stattung des Reisepreises verpflichtet, hat er unverzüglich, auf je-
den Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktritts-
erklärung zu leisten.  
4.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651e BGB vom 
Reiseveranstalter durch Mitteilung auf einem dauerhaften Daten-
träger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und 
Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die 
vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in 
jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter 7 Tage vor 
Reisebeginn zugeht.  

5. Umbuchungen  
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Ände-
rungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des 
Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbu-
chung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erfor-
derlich ist, weil der Reiseveranstalter keine, eine unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Information gemäß Art. 250 § 3 EG-
BGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist die 
Umbuchung kostenlos möglich.  
Ihre Umbuchungswünsche (hinsichtlich Reisetermin, Unterkunft, 
Reiseziel und Abflughafen) werden wir bis einschließlich 45 Tage 
vor Reiseantritt, sofern sie durchführbar sind, gegen ein Bearbei-
tungsentgelt von € 50,- pro Person berücksichtigen.  
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen 
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, 
nur nach Rücktritt vom Pauschalreisevertrag gemäß Ziffer 5 zu den 
Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt wer-
den. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfü-
gige Kosten verursachen.  

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertrags-
gemäßer Erbringung der Reiseveranstalter bereit und in der Lage 
war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurech-
nen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Rei-
sepreises, soweit solche Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des 
Reisevertrages berechtigt hätten. Der Reiseveranstalter wird sich 
um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungs-
träger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völ-
lig unerhebliche Aufwendungen handelt.  
 
7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl  
7.1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Min-
destteilnehmerzahl nur dann vom Pauschalreisevertrag zurücktre-
ten, wenn er  
a) in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die Mindestteil-
nehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spätestens die 
Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und  
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die spä-
teste Rücktrittsfrist angibt.  
Ein Rücktritt ist dem Kunden gegenüber spätestens an dem Tag zu 
erklären, der dem Kunden in der vorvertraglichen Unterrichtung 
und der Reisebestätigung angegeben wurde.  
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Reise-
veranstalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu 
machen.  
7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, hat der 
Reiseveranstalter unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 

14 Tagen nach dem Zugang der Rücktrittserklärung, Zahlungen des 
Kunden auf den Reisepreis zurückzuerstatten.  
 
8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen  
Der Reiseveranstalter kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Ab-
mahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich 
in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-
bung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das 
vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von In-
formationspflichten des Reiseveranstalters beruht. Kündigt der 
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweiti-
gen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung er-
langt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrach-
ten Beträge. 
 
9. Mitwirkungspflichten des Reisenden  
9.1. Reiseunterlagen  
Der Kunde hat den Reiseveranstalter oder seinen Reisevermittler, 
über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn 
er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgut-
schein) nicht innerhalb der vom Reiseveranstalter mitgeteilten 
Frist erhält.  
9.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen  
Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der 
Reisende Abhilfe verlangen. Soweit der Reiseveranstalter infolge 
einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche 
nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB 
geltend machen  
Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich 
dem Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort zur Kenntnis zu ge-
ben. Ist ein Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort nicht vorhan-
den und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel 
dem Reiseveranstalter unter der mitgeteilten Kontaktstelle des 
Reiseveranstalters zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit 
des Vertreters des Reiseveranstalters bzw. seiner Kontaktstelle vor 
Ort wird in der 
Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Män-
gelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschal-
reise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.  
Der Vertreter des Reiseveranstalters ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprü-
che anzuerkennen.  
9.3. Fristsetzung vor Kündigung  
Will ein Kunde/Reisender den Pauschalreisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in § 651i Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern er 
erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er dem Reiseveran-
stalter zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe vom Reiseveranstalter 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.  
9.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; 
besondere Regeln und Fristen zum Abhilfeverlangen  
(a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -
beschädigung und – Verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen 
nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden 
unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zustän-
digen Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und Rei-
severanstalter können die Erstattungen aufgrund internationaler 
Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausge-
füllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung 
binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen, nach Aushän-
digung zu erstatten.  
(b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck unverzüglich dem Reiseveranstalter, seinem 



Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler an-
zuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schaden-
anzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der vor-
stehenden Fristen zu erstatten. 

10. Beschränkung der Haftung  
10.1. Die vertragliche Haftung von SAFARI Aktuell für Schäden, die 
nicht körperliche Schäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt 
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicher-
weise darüberhinausgehende Ansprüche nach internationalen 
Übereinkünften oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften bleiben von der Beschränkung unberührt.  
10.2. SAFARI Aktuell haftet nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. vermittelte Aus-
flüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Be-
förderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- 
und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität 
und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistun-
gen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisen-
den erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise des Reiseveran-
stalters  sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 
651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt. Der Reiseveran-
stalter haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Rei-
senden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisati-
onspflichten des Reiseveranstalters ursächlich war.  

11. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, Information 

über Verbraucherstreitbeilegung  

11.1. Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 BGB hat der 
Kunde/Reisende gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu ma-
chen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler  
erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler ge-
bucht war. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Daten-
träger wird empfohlen.  
11.2. Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über 
Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er nicht an einer frei-
willigen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Ver-
braucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingun-
gen für den Reiseveranstalter verpflichtend würde, informiert der 
Reiseveranstalter den Kunden hierüber in geeigneter Form. Der 
Reiseveranstalter weist für alle Reiseverträge, die im elektroni-
schen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische On-
line-Streitbeilegungs-Plattform https://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/ .  
 
12. Informationspflichten über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens  
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet 
den Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der ausfüh-
renden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Bu-
chung zu informieren.  Steht bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so werden wir Ihnen, dieser Ver-
pflichtung entsprechend, die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesell-
schaften nennen, die wahrscheinlich den Flug bzw. die Flüge 
durchführen wird bzw. werden. Sobald wir wissen, welche Flug-

gesellschaft den Flug durchführen wird, informieren wir Sie ebenso 
wie bei einem Wechsel der ursprünglich benannten Fluggesell-
schaft.  
Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot (Gemein-

schaftliche Liste, früher „Black List“) ist auf folgender Internetseite 

abrufbar: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-

ban/index_de.htm 

 

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  

13.1. Der Reiseveranstalter wird den Kunden/Reisenden über all-
gemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeili-
che Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der unge-
fähren  
Fristen für die Erlangung von gegebenen-falls notwendigen Visa 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Rei-
seantritt unterrichten. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine 
Besonderheiten in der Person des Reisenden (z. B. Doppelstaats-
angehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Sollten Sie kein deut-
scher Staatsbürger sein, bitten wir Sie, und dies bereits vor Reise-
buchung mitzuteilen. 
13.2. Der Kunde/Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskos-
ten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn 
der Reiseveranstalter nicht, unzureichend oder falsch informiert 
hat.  
13.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Ertei-
lung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplo-
matische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung be-
auftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflich-
ten verletzt hat. 
 
14. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Reisebedingungen unwirksam sein, 
hat dies nicht die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen zur 
Folge. 
 
 

 

 

Veranstalter: 
SAFARI Aktuell Touristik GmbH 
Geschäftsführerin Viva E. Hintz 
HRB Offenbach am Main 45143 
Robert-Bosch-Str. 5 
63303 Dreieich 
Tel.: 06102 – 73520 

Fax: 06102-7352 25 

E-Mail: info@safari.de 

www.safari.de 

 
 
Mitglied des DRV 
Deutscher Reiseverband e.V. 
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Unterrichtung der Gäste einer Pauschalreise gemäß EU Richtlinie EU 2015/2302 

Vor Abschluss eines Pauschalreisevertrages sind wir ab dem 01.07.2018 gesetzlich verpflichtet, unsere Gäste über ihre 

Rechte gemäß der EU Richtlinie 2015/2302 zu unterrichten. Zu Ihrer Information über die wichtigsten Rechte gemäß 

der EU Richtlinie 2015/2302 müssen wir in unseren Angeboten & Prospekten das normierte untenstehende Formblatt 

mit dem wörtlich vorgeschriebenen Text beifügen. Dieses Formblatt finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Wir 

bitten Sie, diese Hinweise vor Buchung Ihrer Reise zur Kenntnis zu nehmen:  

 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richt-
linie (EU) 2015/2302.  
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten.  
SAFARI Aktuell Touristik GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten 
Pauschalreise. 
Zudem verfügt SAFARI Aktuell Touristik GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 
Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 
im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschal-
reisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegrif-
fenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit 
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vor-
behält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschal-
reise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und un-
ter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsge-
mäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten 
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bun-
desrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung”), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag er-
bracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistun-
gen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisever-
mittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 



Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. SAFARI Aktuell Touristik GmbH hat eine Insolvenzabsicherung 
mit tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung, 
tourVers Touristik- Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg, Tel. +49-40-
244288-0, Fax: +49-40-244288-99,  email: service@tourvers.de kontaktieren, wenn ihnen Leistungen auf-
grund der Insolvenz von SAFARI Aktuell Touristik GmbH verweigert werden. 

• Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

 
Veranstalter:  
SAFARI Aktuell Touristik GmbH, Robert-Bosch-Str. 5, D- 63303 Dreieich, Tel. +49-6102-73520; Fax: +49-6102-735225, 
email: info@safari.de  

mailto:service@tourvers.de
http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/

